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Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Gewerbliche 

Sozialversicherungsgesetz geändert wird (IS.Novelle 

zum GSVG) 

Zl. 20.621/1-2/1991 

Der österreichische Rechtsanwaltskammertag dankt für den Ent

wurf betreffend die 18. Novelle, mit dem das Gewerbliche Sozial

versicherungsgesetz geändert werden soll und verweist, um Dop

pelgleisigkeit zu vermeiden, auf die Stellungnahme zur 50. No-, 
velle des ASVG, die gleichzeitig abgegeben wurde. 

Wien, 04. Oktober 1991 

DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

Dr. SchyppiCh 
Für die Richtigkeit der AusfertIgun 9 

der Generalsekretär 
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